Gestüt Berghof
Konrad Glück
Rosengarten 52
97772 Oberbach
Tel.: 09749/683
[bookmark: _GoBack]e-mail: konradglueck@web.de



MIT PFERDEN SCHWIMMEN
Vom 16.08. – 19.08.2012




Name des Teilnehmers:______________________________________________________________

Anschrift:__________________________________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________________________


Beginn:	Zum Aufbau der Paddocks und der Zelte werden Pferd und Reiter am 16.08. zwischen 15:00 und 18:00 Uhr in Elfershausen erwartet.
Bitte bringt hierfür eigenes Material mit (für Pferd und Reiter) !!!

Kosten:	60,- € pro Reiter + Pferd. Aus organisatorischen Gründen ist dieser Betrag der Anmeldung beizufügen. 
Kosten beinhalten:	Frühstück für Reiter (an 3 Tagen)
				1x Abendessen
				Getränke für Reiter (an allen Tagen auf dem Platz)
				Unkosten für 1 Pferd (Futter, Wasser, Strom, Platz)

Vorraussetzungen:	Zur Durchführung werden mindestens 15 Teilnehmer benötigt!
Die Höchstteilnehmerzahl beträgt 25 Teilnehmer!

Die Anmeldung ist bis spätestens 01.07.12 schriftlich an Konrad Glück zu richten. Anmeldungen die danach eingehen können nicht berücksichtigt werden. Wird nach diesem Termin eine Anmeldung zurückgezogen, so muss ein Ersatzteilnehmer gestellt werden, andernfalls gilt der o.g. Betrag als Bearbeitungsgebühr.

Haftung: Der Teilnehmer versichert, dass sein Pferd aus einem gesunden Bestand kommt und selbst frei von ansteckenden Krankheiten ist. Der Teilnehmer und sein Pferd sind ausreichend Haftpflichtversichert. Bei minderjährigen Teilnehmern besteht Helmpflicht, allen Anderen wird das Tragen eines Helmes nahegelegt.
Die Veranstalter und dessen Helfer haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Jede weitere Haftung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr!

Die oben genannten Bedingungen erkenne ich mit meiner Unterschrift an.


Ort, Datum


Unterschrift (bei Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten)

Bei Rückfragen wendet euch bitte an Konrad Glück: Kontakt siehe oben



